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Bekanntmachung der Wahl 
eines/einer weiteren Vizepräsidenten/Vizepräsidentin 
der Freien Universität Berlin 
 
 
 
Für die Neuwahl von weiteren Vizepräsident/inn/en der Freien Universität Berlin wurde die Zahl der zu 
wählenden Vizepräsident/inn/en vor Durchführung der Wahl auf drei festgelegt. Bei der am 11. Juli 2018 
erfolgten Neuwahl von weiteren Vizepräsident/inn/en der Freien Universität Berlin wurden jedoch nur zwei 
weitere Vizepräsident/inn/en gewählt: Frau Prof. Dr. Verena Blechinger-Talcott und Herr Prof. Dr. Klaus 
Mühlhahn. Auf Ersuchen des Präsidenten findet nunmehr die Wahl eines/einer weiteren 
Vizepräsidenten/Vizepräsidentin, der dem medizinischen Bereich angehört, statt. 
 
Die Wahl eines/einer weiteren Vizepräsidenten/Vizepräsidentin erfolgt auf Vorschlag des Präsidenten, des 
Akademischen Senats sowie des Erweiterten Akademischen Senats. Es sind die Vorschläge zu 
berücksichtigen, die von mindestens einem Drittel der Mitglieder des jeweiligen Gremiums unterstützt 
werden. Die Wahl bedarf der Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen. Sind für die Wahl eines/einer 
weiteren Vizepräsidenten/Vizepräsidentin mehrere Wahlvorschläge vorhanden, erfolgt die Wahl mit Ja- 
und Nein-Stimmen; gewählt ist, wer die meisten Ja-Stimmen und mehr Ja-Stimmen als Nein-Stimmen 
erhalten hat. Die Amtszeit des/der zu wählenden weiteren Vizepräsidenten/Vizepräsidentin endet 
spätestens mit dem Ende der Amtszeit des Präsidenten. 
 
Die Frist zur Abgabe und Rücknahme von Wahlvorschlägen beim Zentralen Wahlvorstand für das Amt 
eines/einer weiteren Vizepräsidenten/Vizepräsidentin endet am 23.10.2018, 12.00 Uhr. 
 
Die Wahl eines/einer weiteren Vizepräsidenten/Vizepräsidentin ist für den 28.11.2018 vorgesehen. 
 
 
 

         
                             Steinit 
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